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1. Verfahrensablauf 
Dem Bebauungsplan Nr. 141 ist eine zusammenfassende Erklärung beizufügen, die 
Auskunft über die Art und Weise gibt, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der 
Offentlichkeits- und Behördenbeteiligung im Bebauungsplan Nr. 141 berücksichtigt 
wurden. Weiterhin sind in der zusammenfassenden Erklärung gemäß § 6 Abs. 5 
BauGB die Gründe dargelegt, aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den 
geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt 
wurde. 

1.1 Verfahrensübersicht 
s Aufstellungsbeschluss am 19.04.2018 
s Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB vom 15.11.2018 

bis zum 14.12.2018 
Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) 
gem. § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 14.11.2018 

S Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 21.03.2019 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB vom 25.04.2019 bis zum 
24.05.2019 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) 
gem. § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 24.04.2019 
Prüfung der Anregungen und Stellungnahmen 25.09.2019 

X 

S Satzungsbeschluss 25.09.2019 

2. Auswahl des Plans nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht 
kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten 

Die Alternativenprüfung im Rahmen der Umweltprüfung ist beschränkt auf solche 
Alternativen, die die Ziele und den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
berücksichtigen. Bei der Überplanung der bestehenden Kleingartenanlage entfällt die 
grundsätzliche, standortbezogene Alternativenprüfung. 

Es ist lediglich eine Prüfung der Standortalternativen für die gebietsintern verordnete 
Lage eines Vereinsgebäudes vorgenommen worden. 
Da die Kleingartenparzellen weitgehend verpachtet sind, stehen als Standort für ein 
neues Vereinsgebäude nur sehr eingeschränkt Flächen zur Verfügung. Die Prüfung 
von Standortalternativen innerhalb des Geländes des Kleingartenvereins „Diekstauen" 
führt zur planerischen Ausweisung des neuen Vereinsstandortes auf einer bislang als 
gemeinschaftlich genutzten Obstwiese. 

Die kurze Anbindung an die öffentliche Erschließungsstraße Diekstauen und die Lage 
am mittleren Erschließungsring in unmittelbarer Nähe des bisherigen Vereins­
gebäudes sowie der als standfest eingeschätzte Baugrund haben zur Entscheidung 
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für diesen zentralen Standort geführt. Alternative Standorte für das Vereinsgebäude 
kamen aufgrund des überwiegend moorigen Bodens am äußeren Erschließungsring 
und der langfristigen Unterpachtverträge im zentralen Bereich der Kleingartenanlage 
nur sehr eingeschränkt in Frage. 

3. Ziele des Bebauungsplanes Nr. 141 
Der Plangeltungsbereich wurde vor der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 141 
bereits vollständig als Kleingartenanlage genutzt. Die Aufstellung des Bebauungs­
planes Nr. 141 wurde erforderlich, da das Bundeskleingartengesetzes in Zusammen­
wirken mit der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (jeweils in ihren aktuellen 
Fassungen) die Errichtung eines Vereinshauses als gemeinschaftliche Einrichtung nur 
auf einer Fläche zulässt, die bauplanungsrechtlich durch einen Bebauungsplan für 
Dauerkleingärten festgesetzt ist. 

Der Bebauungsplanes Nr. 141 schafft diese planungsrechtlichen Möglichkeiten. In der 
vorbereitenden Bauleitplanung des Flächennutzungsplanes wurde die stadteigene 
Kleingartenanlage „Diekstauen" bereits als Grünflächen mit der Zweckbestimmung 
Dauerkleingärten dargestellt. 

4. Berücksichtigung der Umweltbelange 
Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 1141 haben in Bezug auf die Umwelt­
belange insbesondere folgende Planungen, Gesetze und Erlasse Berücksichtigung 
gefunden: 

S Landschaftsplan Eutin. Stand 28.10.2005 
s Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Landesnaturschutzgesetz 

(LNatSchG) 
s Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 
S gemeinsamer Runderlass des Innenministeriums und des Ministeriums für 

Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom 9. Dezember 
2013 - IV 268A/531 - 5310.23 - (Verhältnis der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung zum Baurecht GINr. 2130.98) 

Innerhalb des Plangebietes sind gesetzlich geschützte Biotope (Knicks) vorhanden. 
Diese sind zwar in das Plangebiet eingebunden, jedoch nicht von der Planung berührt, 
da lediglich eine Überplanung der Knickstrukturen erfolgt und keine Maßnahmen 
vorbereitet werden, die die Schutzwürdigkeit dieser Biotope nachteilig beeinträchtigen. 

Die gesetzlichen Regelungen der Naturschutzgesetzgebung stellen sicher, dass der 
besonderen Bedeutung der Knicks für die Biodiversität und der kulturellen Bedeutung 
als landschaftsprägendes Element mit dem Ziel der Sicherung der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, der Regenerationsfähigkeit und somit der 
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nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter durch die Bewahrung von Grün­
strukturen und dem Artenschutz entsprechend Rechnung getragen wird. Die 
Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) sichern nachhaltig die 
Funktionen des Bodens und somit die Bewahrung der Grünstrukturen und den Arten­
schutz. 

Durch die Freihaltung von Eingriffen in bislang gärtnerisch genutzte oder unbelastete 
Randbereiche des Vereinsgebäudes und durch den Rückbau einer vorhandenen 
baulichen Anlage im Peripheriebereich der Kleingartenanlage zu Lasten eines Eingriffs 
auf einer vorbelasteten Gemeinschaftsfläche (Wiese) in zentraler Lage des Klein­
gartengeländes wird vorgenannter Bestimmung ebenfalls Rechnung getragen. 

5. Berücksichtigung der Ergebnisse der Offentlichkeits- und Behörden­
beteiligung 

5.1 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 
Es wurden keine Stellungnahmen der Öffentlichkeit vorgebracht. Folglich sind im 
Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit keine Anregungen zu berück­
sichtigen. 

5.2 Frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 (1) BauGB 

Vorgebrachte Anregungen 

Wasser: 
Es ist eine Versorgungsleitung aus dem Jahr 2005 
vorhanden, hier besteht kein Handlungsbedarf. 
Das Wasser wird in einem Wasserübergabe­
schacht an den Kleingartenverein übergeben. 
Gas: 
Die Gasversorgung endet beim Tierheim. 

Strom: 
Der Kieingartenverein wird über ein Privat-Kabel 
vom Tierheim aus versorgt. 
Breitband: 
Es ist eine Versorgung bis zum Klärwerk vorhan­
den. Aktuell besteht aus Sicht des Versorgungsträ­
gers kein Regelungsbedarf. Ggf. kann bei einer 
Breitbanderschließung in Richtung Beuthiner Hof 
die Versorgungssituation für den Kleingartenverein 
verbessert werden. 
Die Anbauverbotszone ist mit Maßangabe 
nachrichtlich in der Planzeichnung darzustellen. 

Die Straßenbezeichnung ist in der Planzeichnung 
zu korrigieren 

Berücksichtigung 

Zur Berücksichtigung wurde der Hinweis in die 
Begründung zum Bebauungsplan ergänzend 
aufgenommen. 

Es erfolgte eine Kenntnisnahme der vorge­
brachten Anregung. 
Für die Kleingartenanlage ist keine Gasver­
sorgung erforderlich. 
Zur Berücksichtigung wurde der Hinweis in die 
Begründung zum Bebauungsplan ergänzend 
aufgenommen. 
Es erfolgte eine Kenntnisnahme der vorge­
brachten Anregung. 
Für die Kleingartenanlage ist keine Gasver­
sorgung erforderlich. 

Zur Berücksichtigung der Anregung wurde die 
Anbauverbotszone von 20 m in die Planzeich­
nung übernommen und in der Begründung er­
gänzend erläutert. 
Der Hinweis wurde berücksichtigt. 
Die Kleingartenanlage hat die amtlich festge­
legte Bezeichnung Diekstauen 7. Die Straße 
Diekstauen ist die parallel zur Landesstraße 
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Direkte Zufahrten und Zugänge dürfen zu der 
freien Strecke der Landesstraße 174 nicht ange­
legt werden. 

Alle Lichtquellen sind so abzustimmen, dass eine 
Blendung der Verkehrsteilnehmer auf den klassifi­
zierten Straßen nicht erfolgt. Die Abschirmung hat 
auf Privatgrund zu erfolgen. Sie sind so auszubil­
den, dass sie durch ihre Form, Farbe, Größe oder 
dem Ort und die Art der Anbringung nicht zu Ver­
wechslungen mit Verkehrszeichen und -einrichtun-
gen Anlass geben oder deren Wirkung beeinträch-
tigen können. 

(L 174) verlaufende Gemeindestraße und 
wurde entsprechend in der Planzeichnung 
gekennzeichnet. ^ ^ ^ 
Die Planung sieht keine direkten Zufahrten 
und Zugänge zur L 174 vor. Die bestehende 
Erschließungskonzeption bleibt unverändert 
bestehen. Es erfolgt eine Kenntnisnahme des 
vorgebrachten Hinweises. 

Schutzgebiete- und Objekte: Landschaftsschutz­
gebiet 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Land­
schaftsschutzgebietes „Holsteinische Schweiz" ge­
mäß Kreisverordnung vom 10.06.1965. Die Pla­
nung daher so zu gestalten, dass sie mit dem 
Schutzzweck der Landschaftsschutzverordnung 
vereinbar ist und eine Entlassung nicht erforderlich 
wird. 
Die vorliegende Planung soll einerseits der Siche­
rung des Bestandes dienen, anderseits einen 
neuen Standort für ein Vereinsgebäude als Ersatz 
für das bestehende, abgängige Gebäude festset­
zen. Eine Vereinbarkeit mit dem Schutzzweck der 
Landschaftsschutzverordnung wird für die vorlie­
gende Planung gesehen, da der Standort des Ver­
einsgebäudes aus dem Niederungsbereich auf 
eine höher gelegene Fläche verschoben werden 
soll. Damit wird der Eingriff in das Schutzgut Bo­
den lediglich verschoben, wenn das alte Gebäude 
abgerissen und nicht anderweitig genutzt wird. 
Im weiteren Planverfahren ist die Inaussichtstel­
lung einer Ausnahme von dem Bauverbot inner­
halb des Landschaftsschutzgebietes zu beantra­
gen. Auf § 61 sowie die Ausnahmevoraussetzun­
gen gemäß § 51 Landesnaturschutzgesetz wird 
verwiesen. 

Bei Veränderungen der bestehenden Straßen­
beleuchtung werden die Erfordernisse an die 
Lichtquellen berücksichtigt. 
Im Rahmen der Bauleitplanung erfolgt eine 
Kenntnisnahme des Hinweises. 

Die erforderliche Inaussichtstellung einer Aus­
nahme von dem Bauverbot innerhalb des 
Landschaftsschutzgebietes wurde am 
25.02.2019 unter Beachtung des § 61 sowie 
der Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 51 
LNatSchG beantragt. Die Zustimmung zu der 
beantragten Inaussichtstellung wurde am 
13.03.2019 von der Naturschutzbehörde des 
Kreises Ostholstein erteilt. 

Geschützte Biotope. § 30 Bundesnaturschutzge­
setz i. V. mit § 21 Landesnaturschutzgesetz 
Nach dem Entwurf der Begründung und dem Um­
weltbericht befinden sich am Rand des Plangebie­
tes Knicks, die von der Planung jedoch nicht be­
troffen sind. 
Eingriffsregelung 
In einer Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung ist der 
Bestand der Versiegelung der Planung für ein 
neues Vereinsgebäude gegenüber zu stellen und 
ggf. Ausgleichsmaßnahmen festzulegen. 

Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 
Die Lage der Knicks ist bekannt und im Rah­
men der Planung berücksichtigt worden. 

Die Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung wurde er­
mittelt und in der Begründung aufgenommen. 
Zur Eingriffsminimierung und Erhalt zweier 
alter Obstbäume erfolgt eine Verkleinerung 
des Baufensters für das Vereinshaus nördlich 
etwas verkleinert. Die maximal bebaubare 
Fläche von 120 m2 wird beibehalten. 

Artenschutz 
Auf die Betroffenheit der Belange des Artenschut­
zes wird in dem vorliegenden Entwurf der Begrün-
dung bisher nicht eingegangen. 

Zur Berücksichtigung des Hinweises wurde 
die Begründung um die potentiellen Betroffen­
heiten von Arten und Belangen des Arten-
schutzes ergänzt. 
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Dies ist im weiteren Planverfahren zu ergänzen 
(z.B. Betroffenheit Brutvögel, Haselmäuse, Fleder-
mausarten). 
Der nach § 24 LWaldG erforderliche Abstand von 
30,00 m betrifft hier nicht nur das im B-Plan aus­
gewiesene Baufeld sondern erstreckt sich auch 
auf Gebäude, die nach § 63 LBO verfahrensfrei 
sind. Insoweit sind auch die Gartenlauben des 
Kleingartengeländes im Waldabstand betroffen, 
die letzten beiden Sätze im Pkt. 4.3 der Begrün­
dung sind zu ändern. 
Es handelt sich hier um eine bestehende Kleingar­
tenkolonie und aus der Luftbildaufnahme aus dem 
Jahr 2016 ist erkennbar, dass einige der vorhan­
denen Gartenlauben mit einem Abstand von ca. 
22,00 m bis 25,00 m zum Waldrand errichtet wur­
den. Der B-Plan sollte deshalb auch festsetzen in 
welchem Abstand zum Waldrand Gartenlauben er­
richtet werden dürfen und soweit der erforderliche 
Abstand von 30,00 m unterschritten werden darf, 
ist hierfür zunächst ein Antrag auf in Aussichtstel­
lung zur Unterschreitung des Waldabstandes beim 
Fachdienst Bauaufsicht zu stellen. Die Zustim­
mung kann nur erteilt werden, wenn Bedenken 
wegen des Brandschutzes nicht bestehen, u.a. 
müssen bei wohnähnlicher Nutzung mindestens 
schwer entflammbare Baustoffe verwendet wer­
den, Feuerstätten für feste Brennstoffe sind unzu­
lässig. 
Allenfalls könnte für die bereits errichteten Garten­
lauben im Waldabstand ein Bestandsschutz gel­
ten, soweit dort keine Feuerstätten für feste Brenn­
stoffe bestehen oder diese entfernt werden. 
Für Erweiterungen oder Neubauten im Waldab­
stand gelten die Vorgaben des Erlasses des MlnB 
V 545- 20155/2018 vom 30.08.2018. 
Der 30 m-Waldabstand ist in die Planzeichnung 
einzutragen. 
Da Gebäude in Kleingartenanlagen gewöhnlich 
aus Holz (nur normal entflammbar) bestehen und 
dies auch für das neue Vereinsgebäude anzuneh­
men ist, sollte die überbaubare Fläche für das Ver­
einsheim außerhalb des Waldabstandes platziert 
werden. Es ist dabei darauf zu achten, dass der 
Abstand zur öffentlichen Verkehrsfläche nicht 
mehr als 80 m beträgt („Wohnweg" zur feuerwehr­
technischen Erschließung). Neue Gartenlauben 
sind ebenfalls außerhalb des Waldabstandes vor­
zusehen. Es sind nur Gebäude mit harter Beda-
chung zulässig. 

Zur Berücksichtigung der vorgebrachten 
Anregung wurde der Waldabstand von 30m 
sowie Festsetzung hinsichtlich der einge­
schränkten Nutzung innerhalb des Wald­
schutzstreifens in die Planzeichnung über­
nommen. 
Ergänzend wurde ein formeller Antrag auf In­
aussichtstellung einer Zustimmung zur Unter­
schreitung des Waldabstandes für die Garten­
lauben und für den Neubau des Vereinsge­
bäudes gestellt. Der Bescheid über die Inaus­
sichtstellung zur Unterschreitung des Waldab­
standes nach § 24 Abs. 2 Landeswaldgesetz 
wurde am 28.03.2019 von der Bauaufsicht 
des Kreises Ostholstein erteilt. 
Der in der Planzeichnung dargestellte redu­
zierte 25 m-Abstand bleibt Inhalt der Plan­
zeichnung. Darüber hinaus wurde in der Plan­
zeichnung die Größe des Baufensters redu­
ziert sowie dessen Lage unter Beachtung der 
Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung verschoben. 
Die Hinweise bezüglich der zu verwendenden 
Baumaterialien insbesondere der Dach­
materialien wurden über den Verpächter 
(Stadt Eutin, Fachdienst Zentrale Immobilien­
wirtschaft) an den Kleingartenverein weiter­
geleitet. 

Die Planzeichnung ist maßstäblich. Der Hinweis wurde zur Beschlussfassung 
über das formellen Beteiligungsverfahren 
nach §§3,4 (2) BauGB berücksichtigt. 
Das frühzeitigen Beteiligungsverfahren 
erfordert keine maßstabsgerechten Plan-
unterlagen. 
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5.3 Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB 
Es wurden keine Stellungnahmen der Öffentlichkeit vorgebracht. Folglich sind im 
Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit keine Anregungen zu berück­
sichtigen. 

5.4 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. 
§ 4 (2) BauGB 

Vorgebrachte Anregungen 

Derzeit können keine Auswirkungen auf archäolo­
gische Kulturdenkmale gem. § 2 (2) DSchG in der 
Neufassung vom 30.12.2014 durch die Umset­
zung der vorliegenden Planung feststellen wer­
den. 
Der überplante Bereich befindet sich jedoch teil­
weise in einem archäologischen Interessengebiet, 
daher ist hier mit archäologischer Substanz d.h. 
mit archäologischen Denkmalen zu rechnen. 
(§ 15 DSchG ist zwingend zu beachten.) 
Gegen den Bebauungsplan Nr. 141 der Stadt Eu­
tin bestehen in straßenbaulicher und straßen­
rechtlicher Hinsicht keine Bedenken, wenn fol­
gende Punkte berücksichtigt werden: 

Die Anbauverbotszone ist mit Maßangabe 
nachrichtlich in der Planzeichnung darzustellen. 

Die Straßenbezeichnung ist in der Planzeichnung 
zu korrigieren 

Direkte Zufahrten und Zugänge dürfen zu der 
freien Strecke der Landesstraße 174 nicht ange­
legt werden. 

Alle Lichtquellen sind so abzustimmen, dass eine 
Blendung der Verkehrsteilnehmer auf den klassifi­
zierten Straßen nicht erfolgt. Die Abschirmung hat 
auf Privatgrund zu erfolgen. Sie sind so auszubil­
den, dass sie durch ihre Form, Farbe, Größe oder 
dem Ort und die Art der Anbringung nicht zu Ver­
wechslungen mit Verkehrszeichen und -einrich-
tungen Anlass geben oder deren Wirkung beein­
trächtigen können. 
Niederschlaoswasserbeseitigung 
Unter Ziffer 7. Ver- und Entsorgung der Begrün­
dung wird angeführt, dass das anfallende Oberflä­
chenwasser aus dem Neubau-bereich vor Ort ver­
sickert. Es fehlen Angaben, welche Art der Versi­
ckerung (z.B. Muldenversickerung, Rigolen- und 
Rohr-Rigolenversickerung, u.a.) vorgesehen ist. 

Berücksichtigung 

Zur Berücksichtigung wurde der Hinweis und 
die Graphik mit der Lage des archäologischen 
Interessengebietes in die Begründung zum 
Bebauungsplan ergänzend aufgenommen. 

Der Hinweis wurde zwischenzeitlich berück­
sichtigt. 
Die Anbauverbotszone von 20 m wurde in die 
Planzeichnung übernommen und in der Be­
gründung (sh. Ziff. 8) ergänzend erläutert. 

Der Hinweis wurde zwischenzeitlich berück­
sichtigt. 
Die Kleingartenanlage hat die amtlich festge­
legte Bezeichnung Diekstauen 7. Die Straße 
Diekstauen ist die parallel zur L 174 verlau­
fende Gemeindestraße und ist entsprechend 
in der Planzeichnung gekennzeichnet. 
In der Planung sind nach wie vor keine direk­
ten Zufahrten und Zugänge zur L 174 vorgese­
hen. Die bestehende Erschließungskonzeption 
bleibt unverändert bestehen. 
Bei Veränderungen der bestehenden Straßen­
beleuchtung werden die Erfordernisse an die 
Lichtquellen berücksichtigt. 
Im Rahmen der Bauleitplanung erfolgt eine 
Kenntnisnahme des Hinweises. 

Auf Bebauungsplanebene konnte die grund­
sätzliche Klärung einer Versickerung nachge­
wiesen werden. In Anlehnung an die beste­
hende Praxis des Bestandsgebäudes erfolgt 
auch für den Neubau in Absprache mit der 
benachbarten Stadtentwässerung eine Ver­
sickerung des Niederschlagswassers vor Ort. 

Fachdienst Stadt- und Gemeindeplanung Seite 6 



Bebauungsplan Nr. 141 der Stadt Eutin Zusammenfassende Erklärung 

Die detaillierten Bauausführungen der Art der 
Versickerung ist Gegenstand der Objektpla­
nung und wird im Bauantragsverfahren konkre­
tisiert. 
Im Detail wird die Niederschlagswasserbe­
seitigung im Baugenehmigungsverfahren fest­
gelegt. Als Hinweis für den Umgang mit dem 
Niederschlagswasser ist unter 4.3.4 der 
Begründung aufgenommen, dass das Nieder­
schlagswasser aufgefangen und zur Be-
wässerung genutzt wird. 

Darüber hinaus ist für eine Versickerung des an­
fallenden Niederschlagswassers vorab die Versi-
ckerungsfähigkeit des anstehenden Bodens 
(Wasserdurchlässigkeit, Grundwasserstand) gem. 
dem Arbeitsblatt ATV-DVWK A 138 nachzuwei­
sen. 

Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 
An der derzeitigen Entwässerungssituation 
durch Versickerung des Niederschlagswassers 
werden keine Änderungen vorgenommen. 

Bei Einleitung von Niederschlagswasser in ein 
Gewässer/Grund-wasser gelten die Vorschriften 
§§ 8-10, 13 Wasserhaushalts-gesetz -WHG- i.V. 
§§ 21, 30-31 Landeswassergesetz -LWG- in den 
z.Zt. gültigen Fassungen. 
Es sind alle notwendigen wasserrechtlichen Ge­
nehmigungen/Erlaubnisse bei der Wasserbehörde 
zu beantragen. 

Die Festlegung zur Einleitung von Nieder­
schlagswasser wird -soweit erforderlich und 
keine Versickerung des Niederschlagswassers 
erfolgt- im Baugenehmigungsverfahren be­
rücksichtigt. 

Schm utzwasserbeseitiguno 
Das im Plangebiet anfallende Schmutzwasser ist 
durch Anschluss an die zentrale Kläranlage der 
Stadt Eutin ordnungsgemäß zu beseitigen. 

Der Hinweis wurde auf Ebene der Bauleitpla­
nung zur Kenntnis genommen und im Rahmen 
des nachgeordneten Bauantragsverfahrens bei 
der Objektplanung berücksichtigt. 

Schutzgebiete- und Objekte: Landschaftsschutz­
gebiet 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Land­
schaftsschutzgebietes „Holsteinische Schweiz" 
gemäß Kreisverordnung vom 10.06.1965. 
Die vorliegende Planung soll einerseits der Siche­
rung des Bestandes dienen, anderseits einen 
neuen Standort für ein Vereinsgebäude als Ersatz 
für das bestehende, abgängige Gebäude festset­
zen. Eine Vereinbarkeit mit dem Schutzzweck der 
Landschaftsschutzverordnung wird für die vorlie­
gende Planung gesehen, da der Standort des 
Vereinsgebäudes aus dem Niederungsbereich auf 
eine höher gelegene Fläche verschoben werden 
soll. Damit wird der Eingriff in das Schutzgut Bo­
den lediglich verschoben, da das alte Gebäude 
abgerissen und nicht anderweitig genutzt werden 
soll. 

Dies entspricht der Planung. 

Vor Rechtskraft des B-Planes ist die Inaussicht­
stellung einer Ausnahme von dem Bauverbot in­
nerhalb des Landschaftsschutzgebietes zu bean­
tragen. Auf § 61 Landesnaturschutzgesetz sowie 
die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 51 Lan­
desnaturschutzgesetz wird verwiesen. 

Aufgrund des Antrags vom 25.02.2019 wurde 
mit Schreiben vom 13.03.2019 die Genehmi­
gung nach § 3 der Verordnung zum Schutze 
von Landschaftsteilen im Nordteil des Kreises 
Eutin vom 10.06.1965 zum Bau des Vereins­
gebäudes in Aussicht gestellt. Die Genehmi­
gung wird mit Auflagen verbunden sein. 
Gleichzeitig wird festgestellt, dass mit dem 
In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes das 
Kleingartengelände kein Außenbereich mehr 
ist, in dem eine Bebauung nach § 61 Abs 1 
LNatSchG unzulässig wäre. Somit ist keine 
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Geschützte Biotope. § 30 Bundesnaturschutzoe-
setz i. V. mit § 21 Landesnaturschutzcesetz 
Nach dem Entwurf der Begründung und dem Um­
weltbericht befinden sich am Rand des Plangebie­
tes Knicks, die von der Planung jedoch nicht be­
troffen sind. 
Einoriffsreoelung 
Die im Entwurf der Begründung dargelegte Ein­
griffs- Ausgleichsbilanzierung ist nachvollziehbar 
und wird hiermit bestätigt. Es wird empfohlen, die 
geplanten Neuanpflanzungen mit dem Verein ver­
traglich zu regeln, um die Umsetzung zu gewähr­
leisten. 

Artenschutz 
Auf die Betroffenheit der Belange des Artenschut­
zes wird im Entwurf der Begründung ausreichend 
eingegangen. 

Mit Bescheid vom 28.03.2019 wurde für die Er­
richtung von Gebäuden eine Unterschreitung des 
Waldabstandes, gem. § 24 LWaldG, unter Beach­
tung von Voraussetzungen in Aussicht gestellt. 
Eine abschließende Entscheidung ist somit noch 
nicht ergangen. 
Die genannten Voraussetzungen sind zu erfüllen 
und zur Klarstellung als Hinweise im Bebauungs­
plan unter Teil B Text (Darstellung ohne Norm­
charakter) aufzunehmen, wie im Bescheid v. 
28.03.2019 empfohlen. Diese beziehen sich nicht 
nur auf verfahrensfreie Gebäude und genehmi-
gungsfreigestellte Vorhaben. 
Weiterhin sollte der Teil B: Text des B-Planes Nr. 
141, ebenfalls als Darstellung ohne Normcharak­
ter, folgenden Hinweise enthalten: 
„Der Bereich des gekennzeichneten Waldschutz­
streifens ist von Anpflanzungen, insbesondere 
Nadelbäumen und sonstigen leicht entflammba­
ren Bewuchs und brennbaren Stoffen freizuhal­
ten, die eine Feuerbrücke bilden können." 
In den Vorverfahren 5353-18 (B.-Plan) und 327-
19 (Unterschreitung Waldabstand) wurde die 
Brandschutzdienststelle beteiligt. Einem auf 25 m 
reduzierten Waldabstand des Vereinsheimes 

Ausnahmegenehmigung nach Landesnatur­
schutzgesetz erforderlich. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Sowohl die Ersatzpflanzungen als auch die 
Aspekte des Artenschutzes vorm Abriss 
(Prüfung auf Fledermausquartiere) sowie zum 
Neubau des Vereinsgebäudes (Außenbe­
leuchtung) werden mit im Rahmen der Bau­
antragsstellung überprüft und berücksichtigt. 
Nach Satzungsbeschluss erhalten der Grund­
stückseigentümer sowie der Pachtnehmer 
einen entsprechenden Hinweis zur Beachtung 
der Eingriffs-/Ausgleichsregelung durch den 
Fachbereich Bauen, Stadtentwicklung und 
Klimaschutz, Fachdienst Stadt- und Gemein­
deplanung. 
Gleiches gilt für die Sorgfalt beim Abriss des 
alten Vereinsgebäudes und der ordnungsge­
mäßen Entsorgung der Altmaterialien. 
Zusätzlich wird unter den Hinweisen der Plan­
zeichnung ein weiterer Hinweis aufgenommen, 
der die zwingende Beachtung der Ausgleichs­
regelung betont. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Ziffer 3 der Hinweise im Bebauungsplan 
„Unterschreitung des Waldschutzstreifens" 
wurde bezüglich der Benennung des zwi­
schenzeitlich mit Schreiben vom 28.03.2019 
ergangenen Bescheides aktualisiert. Die 
genannten Voraussetzungen sind inhaltlich als 
Hinweise Bestandteil des Bebauungsplanes 
und wurden um konkretisierende Inhalte des 
Bescheides ergänzt. 

Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 
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wurde bei bestimmter Bauausführung zuge­
stimmt, für neue Gartenlauben aus Holz sollte ein 
Mindestabstand von 30 m zum Wald gelten. 
Die abschließende Entscheidung trifft die untere 
Bauaufsichtsbehörde, welche durch den Bescheid 
vom 28.03.2019 die Unterschreitung des Waldab­
standes, auch bei Gartenlauben, unter bestimm­
ten Voraussetzungen zugelassen hat. 

Im Text des Bebauungsplanes werden unter den 
Hinweisen 3.a) Außenwände und Dacheindeckun­
gen aus feuerhemmenden Stoffen verlangt, was 
für gewöhnliche Gartenlauben abwegig ist. 

Das Baufenster für das Vereinsheim umfasst ca. 
200 m2, die max. Grundfläche darf max. 120 m2 

betragen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum bei 
diesem Spielraum ca. 15 m2 des Baufensters in 
den 30m-Waldabstand ragen und damit unwirt­
schaftliche Anforderungen aus einem reduzierten 
Waldabstand auslösen. Das Baufenster sollte ent­
sprechend angepasst werden. 

Für die Gartenlauben wird auf die bisherigen Stel­
lungnahmen verwiesen. 

Die Kennzeichnung des 30m- Waldabstandes und 
die daraus resultierenden Anforderungen nach § 
24 LWaldG gelten auch für den südwestlich an­
grenzenden Wald, siehe Pkt. 4.3.1 der Begrün­
dung. 

Mit der gewählten Festsetzung des Materials 
von Außenwänden und Dacheindeckungen der 
Gartenlauben wurde ein Kompromiss für bau­
liche Nebenanlagen innerhalb des Waldab­
standes gewählt, um auch den dortigen Klein­
gartenparzellen innerhalb des Waldschutzstrei­
fens grundsätzlich die Möglichkeit zu schaffen, 
Gartenlauben errichten zu können. 
Die Planung bleibt unverändert beibehalten. 
Auf eine Reduzierung des Baufensters wird 
weiterhin zu Gunsten einer Baufreiheit bei der 
Positionierung des neuen Vereinsgebäudes 
verzichtet. 

Die Hinweise wurde dahingehend berücksich­
tigt, dass in Abstimmung mit der Forstbehörde 
textliche Festsetzungen für die Zulässigkeit der 
Gartenlauben innerhalb des Waldabstandes in 
den Bebauungsplan übernommen wurden. 
In der Planzeichnung ist die Darstellung unein­
geschränkt enthalten, so dass die Anforderun­
gen an die Zulässigkeiten von Bebauungen in­
nerhalb des Waldabstandes für alle markierten 
Waldabstände ablesbar dargestellt sind. 

Eutin, den 13. Nov. 2019 
/(Carsten ^ h n k ) 

Bürgermeister 
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